
Beitragsordnung ab 1. Januar 2022 
 
 
 
(Beschlossen auf dem Landesverbandstag des DJV Hessen am 11. September 2021) 

DJV Landesverband Hessen e.V. – Rheinbahnstr. 3 – 65185 Wiesbaden  
Telefon (06 11) 3 41 91 24 – Telefax (06 11) 3 41 91 30 – E-Mail: info@djv-hessen.de – www.djv-hessen.de 

Bankverbindung: Nassauische Sparkasse, IBAN: DE 92 5105 0015  0133 1111 31, BIC: NASSDE55XXX 

 

 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt bei einem durchschnittlichen Bruttoverdienst 
bei Festangestellten resp. Bruttoerlöse bzw. Umsätze bei Freiberuflern: 
 
 

Monatliche Beiträge 
 
          (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Regelbeitrag 

- von mehr als 2.900,00 Euro      33,00 Euro 

- von mehr als 3.800,00 Euro monatlich zzgl. 2,50 Euro für den Sozialfonds        2,50 Euro 

 
Reduzierter Beitrag 
- von 2.400,00 bis 2.900,00 Euro monatlich     27,00 Euro 
  auf begründetem Antrag kann der reduzierte Beitrag (ab Antragstellung)  
  eingeräumt werden 
 

Ermäßigter Beitrag 
- von 1.700,00 bis 2.400,00 Euro monatlich 
  auf begründetem Antrag kann der ermäßigte Beitrag (ab Antragstellung) eingeräumt werden   
     25,00 Euro 

 

Mindestbeitrag 
- von weniger als 1.700,00 Euro monatlich      15,00 Euro 
  auf begründetem Antrag kann der Mindestbeitrag (ab Antragstellung)  
  eingeräumt werden 
 

Schnuppermitgliedschaft für Studierende mit dem Schwerpunkt         9,90 Euro 
Medien/Journalismus und für Auszubildende der Medienwirtschaft für die 
Dauer von 12 Monaten. Danach geht die Schnuppermitgliedschaft automatisch in 
eine reguläre Mitgliedschaft über. 

   Ich möchte gerne freiwillig 2,50 Euro monatlich für den Sozialfonds einzahlen  

   Ich möchte gerne einmalig den Betrag von________ Euro für den Sozialfonds einzahlen  
 
Wir bitten Sie, uns die entsprechenden Belege über die Höhe Ihrer Bruttoeinkünfte bzw. –umsätze beizufügen. 
 
Bei Festangestellten: z.B. Kopie Arbeits- oder Volontärsvertrag und aktuelle Gehaltsabrechnung / oder 
Elterngeldbescheid/ oder Bescheid des Jobcenters. Bei Freien z.B. aktuelle Umsatzsteuervoranmeldung oder, sofern 
Umsatzsteuer auf Rechnungen nicht ausgewiesen wird, eine aktuelle Einnahmen- und Überschussrechnung/oder 
Elterngeldbescheid. Bei den sich im Ruhestand befindenden Kolleginnen und Kollegen reicht eine Kopie des aktuellen 
Rentenbescheides oder ein sonstiger Nachweis, aus dem das monatliche Bruttoeinkommen hervorgeht.  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir vertrauliche Unterlagen regelmäßig durch ein Unternehmen unter 
Wahrung des Datenschutzes vernichten lassen. 

 


